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gensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vodlen 
Wert veräußert werden.

(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögens
gegenstandes gilt Absatz 1 sinngemäß.

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Rechtsauf
sichtsbehörde, wenn sie

a) Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußert,
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte verkauft 

oder tauscht,
c) Eigenbetriebe oder Beteiligungen an wirtschaftlichen Un

ternehmen veräußert,
d) über Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 

geschichtlichen, künstlerischen oder denkmalprflegeri
schen Wert haben, verfügen oder solche Sachen wesent
lich verändern will.

(4) Der zuständige Minister kann durch Rechtsvorschrift 
Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht nach Absatz 3 
freisteilen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben ab
geschlossen werden oder ihrer Natur nach regelmäßig wieder
kehren oder wenn bestimmte Wertgrenzen oder Grundstücks
größen nicht übrsdiritten werden.

§50
Gemeindekasse

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte der Ge
meinde; § 54 bleib' unberührt. Die Buchführung kann von den 
Kassengeschäften abgetrennt werden.

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte nicht 
durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung durch
führen läßt, einen Kassenverwalter und einen Stellvertreter 
zu benennen.

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter können 
hauptamtlich oder ehrenamtlich angestedlt werden. Die an
ordnungsbefugten Bediensteten der Gemeinde sowie Leiter 
und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes dürfen nicht gleich
zeitig Kassenverwalter oder dessen Stellvertreter sein.

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen un
tereinander, zum Bürgermeister und zu anordnungsbefugten 
Bediensteten der Gemeinde sowie zum Leiter und zu den 
Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes nicht in einem die Be
fangenheit begründenden Verhältnis stehen.

(5) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter sind nicht 
befugt, Zahlungen anzuordnen.

§51
Übertragung von Kassengeschäften

Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder zum 
Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwaltung be
sorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und die 
Prüfung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften 
gewährleistet sind. Die Übertragung ist der Rechtsaufsichts
behörde vorher anzuzeigen.

§52
J ahresrechnung

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushalts
wirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der 
Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haushaltsjah
res nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist zu erläutern.

(2) Die Jahresrechnung ist innerhalb von 3 Monaten nach 
Abschluß des Haushaltsjahres nach Maßgabe der Rechtsvor
schriften aufzustellen.

(3) Die Gemeindevertretung beschließt über die Jahresrech
nung nach Durchführung der Rechnungsprüfung, spätestens 
bis 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jah
res. Sie entscheidet 'zugleich über die Entlastung des Bürger

meisters. Verweigert die Gemeindevertretung die Entlastung 
oder spricht sie mit Einschränkungen aus, so hat sie dafür die 
Gründe anzugeben.

(4) Der Beschluß über die Entlastung ist der Rechtsauf
sichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich be
kanntzugeben. Im Anschluß an die Bekanntmachung sind Jah
resrechnung und Erlläuterungen an 7 Tagen öffentlich auszu
legen. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzu
weisen.

' 5. Abschnitt
Sondervermögen, Treuhandvermögen

§53
Sondervermögen

(1) Sondervermögen der Gemeinden sind:
1. das Gemeindegliedervermögen,
2. das Vermögen rechtlich unselbständiger gemeindlicher 

Stiftungen,
3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersön

lichkeit und öffentliche Einrichtungen, die Sonderrechnun
gen zu bilden haben,

4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungs
einrichtungen.

(2) Sondervermögen nach Absatz 1 Ziff. 1 und 2 unterliegen 
den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft. Sie sind im 
Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen.

(3) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Ziff. 3 gelten die 
Vorschriften der §§ 34, 35, 42 bis 46 und 49, 50 entsprechend.

§54
Treuhandvermögen

(1) Für Vermögen, das die Gemeinde treuhänderisch zu ver
walten hat, sind besondere Haushaltspläne aufzustellen und 
Sonderrechnungen zu führen.

(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt 
der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden.

(3) Besondere abweichende Rechtsvorschriften oder Bestim
mungen des Stifters bleiben unberührt.

§55
Sonderkassen

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die Son
derrechnungen geführt werden, sind Sonderkassen einzurich
ten. Sie sollen mit der Gemeindekasse verbunden werden. 
§ 50 gilt sinngemäß.

§56
Freistellung von der Finanzplanung

Der zuständige Minister kann Sondervermögen und Treu- 
handvermögen von den Verpflichtungen des § 42 freistellen, 
soweit die Finanzplanung weder für die Haushalts- oder 
Wirtschaftsführung noch für die Finanzstatistik benötigt wird.

6. Abschnitt 
Wirtschaftliche Betätigung und Beteiligungen

§57
Wirtschaftliche Unternehmen

(1) Gemeinden können zur Durchführung ihrer Aufgaben 
wirtschaftliche Unternehmen im Interesse des Gemeinwohls 
übernehmen, gründen, unterhalten oder erweitern, sofern 
diese Aufgaben nicht von Dritten erfüllt werden.

(2) Die Gründung der wirtschaftlichen Unternehmen bedarf 
der Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung.


